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Unter Druck
Die NPD nach dem 
Karlsruher Urteil

Lars Geiges

War’s das? Das Ver-
fahren ist beendet. 
Das Bundesver-
fassungsgericht 
bescheinigt der 
NPD Verfassungs-
widrigkeit, verbie-
tet sie aber nicht. 

Die Richter weisen stattdessen darauf hin, dass 
man der Partei jedoch den staatlichen Geld-
hahn abdrehen könne, was dann auch knapp 
sechs Monate später in die Wege geleitet wird. 
Keine Parteienförderung mehr für verfassungs-
feindliche Gruppen, so möchte es der Gesetz-
geber. Ist die NPD damit am Ende?

Das Urteil ist gesprochen, doch bleiben Fragen 
offen. Wohin steuern die Nationaldemokraten, 
als nunmehr auch als solche deklarierte ver-
fassungswidrige politische Kraft? Verschwinden 

sie in der Bedeutungslosigkeit? Verflüssigt sich 
die Partei (weiter), geht sie in alternativen 
Strukturen auf, ändert sie ihre Strategie und 
Mobilisierungstaktik? Wie bewertet und deutet 
sie das Ende des Verbotsverfahrens und wie 
stellt sie sich im Wahljahr 2017 auf? 

Unternehmen wir den Versuch einer ersten, 
zugegebenermaßen sehr frühen und daher 
vorläufigen Verortung der Partei nach dem 
Karls ruher Urteil, gewissermaßen als Annähe-
rung an eine sich wandelnde politische Kraft.

Die Urteilsverkündung im Januar 2017 war in 
der Tat ein Paukenschlag. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte den Antrag der Länder im 
Bundesrat einstimmig abgewiesen und dafür 
eine durchaus wegweisende Begründung vor-
gelegt. Zwar verfolge die Partei verfassungs-
feindliche Ziele, missachte die freiheitlich de-
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mokratische Grundordnung auch mit Blick auf 
das Demokratieprinzip, weise „eine Wesensver-
wandtschaft mit dem Nationalsozialismus auf“ 
und sei insofern als verfassungsfeindlich ein-
zustufen. Jedoch, so urteilen die Bundesrichter, 
stelle die NPD momentan und auch auf abseh-
bare Zeit keine reale Gefahr für die Verfassung 
dar. Sie habe derzeit „nur wenig Wirkkraft“. 
Die NPD sei schlichtweg zu bedeutungslos, um 
die Demokratie tatsächlich zu gefährden. Im 
Urteil heißt es: „Ein Erreichen der verfassungs-
widrigen Ziele der NPD mit parlamentarischen 
oder außerparlamentarischen demokratischen 
Mitteln erscheint ausgeschlossen.“1 Darin liegt 
der Kern des Urteils: Das Gericht bewertet die 
tatsächliche Gefahr, die von den Nationalde-
mokraten aktuell und zukünftig ausgehe und 
ausgehen werde, und kommt zu dem Schluss, 
dass diese verschwindend gering sei.2 Oder 
andersherum: Das Gericht schätzt die demo-
kratische Verfasstheit der Bundesrepublik als 
robust genug ein, um mit verfassungsfeindli-
chen Parteien vom Schlage der NPD umgehen 
zu können.

Damit endete auch das zweite NPD-Verbots-
verfahren erneut ohne Parteienverbot. Die 
politischen Beobachter zeigten sich weitestge-
hend einverstanden mit dem Urteil. Ein Verbot 
„wäre nicht nur eine rechtstaatliche Überreak-
tion gewesen, sondern auch zu viel der Ehre 

1 Pressemitteilung Nr. 4/2017 vom 17. Januar 2017: 
Urteil vom 17. Januar 2017 2 BvB 1/13,  
URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-
004.html [eingesehen am 28.08.2017]; vgl. zu-
dem BVerG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. 
Januar 2017 – 2 BvB 1/13 – Rn. (1-1010), URL: 
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.
html [eingesehen am 28.08.2017].

2 Hier stark angelehnt an Geiges, Lars: Zum NPD-Urteil, 
in: Blog des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, 
17.01.2017, URL: http://www.demokratie-goettingen.de/
blog/npd-urteil-2017 [eingesehen am 28.08.2017]. 

für diese Kleinpartei“3, kommentierte bspw. die 
taz. Befürworter eines Parteienverbots hatten 
vor dem Urteil u. a. damit argumentiert, dass 
man NPD-Abgeordnete und -Mitarbeiter nicht 
mit Steuergeldern unterstützen sollte.4 Hier 
setzten die Karlsruher Richter auch entspre-
chende Signale, welche die Bundestagsfraktio-
nen aufnahmen. Rasch drängten sie auf einen 
Ausschluss der NPD von der staatlichen Par-
teienfinanzierung, die dafür nötige Grundgeset-
zänderung wurde im Juni 2017 vom Bundestag 
beschlossen. Parteien, die zielgerichtet die 
freiheitlich demokratische Grundordnung oder 
den Bestand der Bundesrepublik Deutschland 
bekämpften und damit der Beseitigung der 
Ordnung Vorschub leisten wollten, von der 
sie profitierten, sollten generell nicht länger 
Staatshilfen erhalten.5

Ohne vorgreifen zu wollen, ist davon auszuge-
hen, dass diese Maßnahme, an deren Beginn 
Karlsruhe stand, überaus bedeutsam auf die 
Parteientwicklung durchschlagen könnte, sofern 
die Verfassungsnovelle vor Gericht dann auch 

3 Litschko, Konrad: Ein starkes Zeichen, in: die 
tageszeitung, 17.01.2017, URL: http://www.taz.
de/!5375139/ [eingesehen am 28.08.2017].

4 Ein NPD-Verbot „wäre vorbeugender Opfer-
schutz gewesen“ – als weiterer Kritikpunkt be-
nannt von Prantl, Heribert: Braun bleibt, in: Süd-
deutsche Zeitung, 18.01.2017, URL: http://www.
sueddeutsche.de/politik/npd-verfahren-braun-
bleibt-1.3336384 [eingesehen am 28.08.2017].

5 Vgl. dazu Deutscher Bundestag 18. Wahlperio-
de: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes zum Zweck des Ausschlusses 
extremistischer	Parteien	von	der	Parteienfinan-
zierung, Drucksache 18/12100, 26.04.2017, URL: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/121/1812100.
pdf [eingesehen am 28.08.2017]; früh und kritisch 
zum Vorgang des Entzuges der Finanzierung für 
verfassungsfeindliche Parteien durch eine Grund-
gesetzänderung vgl. Morlock, Martin: Kein Geld 
für verfassungsfeindliche Parteien?, in: Zeitschrift 
für Rechtspolitik, Jg. 50 (2017), H. 3, S. 66–69. 
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Bestand haben wird.6 Denn die finanzielle Lage 
der NPD ist ohnehin schon – gewissermaßen 
traditionell – prekär. Eingedenk der Tatsache, 
dass fast jeder zweite Euro, den die NPD ein-
nimmt, vom Staat kommt, worüber im Au-
gust 2017 ein Rechenschaftsbericht des Bun-
destags informierte, dürfte sich die Situation 
wohl noch weiter, diesmal vermutlich existen-
ziell, zuspitzen und die Handlungsfähigkeit der 
NPD kontinuierlich reduzieren.7 Die Beiträge 
der Mitglieder und der Mandatsträger sinken 
ebenso stetig wie die Einnahmen aus Spen-
den. In den vergangenen Jahren hat die NPD 
stets angegeben, über mehr als 5.000 Mit-
glieder zu verfügen; dabei war sie bereits 
Ende 2015 unter diese Marke gefallen, zählte 
nur noch 4.845 Mitglieder. Auch Abgeordnete 
stellt die Partei kaum mehr. Geblieben sind 
ihr bundesweit noch 338 Kommunalmandate 
– davon achtzig in Sachsen, 58 in Thüringen 
und 49 in Mecklenburg-Vorpommern. Im Euro-
päischen Parlament verfügt sie über einen Sitz. 
In einem Landtag ist die Partei indes nicht 
mehr vertreten. Bei den Wahlen 2017 im Saar-
land (0,7 Prozent) und in Nordrhein-Westfalen 
(0,3 Prozent) blieb sie jeweils unter dem für 
eine Wahlkampfkostenerstattung erforderlichen 

6 Das bezweifelt die NPD freilich. „Angesichts dieses 
noch sehr langen und schwierigen Weges, den die 
Altparteien vor sich haben, ist der Gesetzesbe-
schluß vom 22. Juni 2017 derzeit schlicht irrelevant“, 
kommentiert bspw. Richter, Peter: Die Chancen-
gleichheit der Parteien ist zentraler Bestandteil 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung!, 
in: Deutsche Stimme, Jg. 41 (2017), H. 8, S. 13.

7 Dem Bericht liegen Zahlen für das Jahr 2015 zu-
grunde; vgl. dazu Cruzcampo, Oliver: Jeder zweite 
Euro vom Staat, in: Endstation Rechts, 24.08.2017, 
URL: http://www.endstation-rechts.de/news/ 
kategorie/npd/artikel/npd-finanzen-jeder- 
zweite-euro-vom-staat.html [eingesehen am 
28.08.2017]; vgl. Deutscher Bundestag 18. Wahlpe-
riode: Unterrichtung durch den Präsidenten des 
Deutschen Bundestages. Bekanntmachung von 
Rechenschaftsberichten politischer Parteien für das 
Kalenderjahr 2015, Drucksache 18/13030, 28.06.2017, 
S. 93–114, URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/130/1813030.pdf [eingesehen am 28.08.2017].

Stimmanteil bzw. trat gar nicht erst an (Schles-
wig-Holstein). Kurzum: Auch durch Wahlerfolge 
und Parlamentssitze fließen keine nennenswer-
ten Ressourcen zurück in die Partei; man steht 
also unter Druck. 

Möglicherweise lässt sich an der NPD am 
besten erkennen, dass die extreme Rechte 
momentan eine Zäsur erfährt.8 Von den in-
ternationalen Großkrisenlagen ab Mitte der 
2000er Jahre (Banken, Wirtschaft, Euro, Ter-
ror, Flucht und Asyl) konnten weder die NPD 
noch andere etablierte Akteure der extremen 
Rechten profitieren – anders als noch zu Be-
ginn der Dekade, als in der Bundesrepublik 
Arbeits- und Sozialmaßnahmen („Hartz-Re-
formen“) durchgeführt worden waren und die 
NPD sich als „soziale Heimatpartei“ elektoral 
erfolgreich inszenieren konnte. Den sich infolge 
überlagernden Krisen begegnete man rat- und 
mittellos – organisatorisch entkernt, ressour-
censchwach, zerstritten und aufgerieben von 
außen und innen.

Bereits seit einigen Jahren ist das Parteiförmi-
ge innerhalb der extremen Rechten rückläufig. 
Die stark fragmentierten, lose miteinander 
verkoppelten Zusammenhänge treten verstärkt 
bewegungsförmig in Erscheinung. Entlang 
ihrer Berührungspunkte mit bspw. neurechten, 
verschwörungstheoretischen oder militanten 
Netzwerken und Milieus hat sich eine Vielzahl 
von Kleingruppierungen entwickelt. Ein über-
aus heterogenes wie dynamisches Gebilde ist 
entstanden, das subkulturelle Szenen (vor-)po-
litisch miteinander verschränkt. Betrachtet man 
die außerparlamentarische politische Rechte 
und deren Ränder, fällt auf, dass die NPD durch 
das Aufkommen von Kräften wie der Alter-
native für Deutschland (AfD) und PEGIDA auf 

8 Vgl. dazu Borstel, Dierk/Luzar, Claudia: Geländege-
winne – Update einer Zwischenbilanz rechtsextre-
mer Erfolge und Misserfolge, in: Braun, Stephan/
Geisler, Alexander/Gerster, Martin (Hrsg.): Strate-
gien der extremen Rechten. Hintergründe – Ana-
lysen – Antworten, Wiesbaden 2016, S. 39–54. 
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der einen Seite sowie martialischeren Parteien 
wie „Der III. Weg“ und aktionistischen Gruppen 
wie der „Identitären Bewegung“ auf der ande-
ren Seite Konkurrenz bekommen hat, die ihr 
zusetzt, sie vielerorts gar ersetzt. Möglicher-
weise ist diese Entwicklung sogar bedeutsamer 
für die NPD (gewesen) als das Karlsruher Urteil 
und seine Folgen. In jedem Fall wirkte die 
Gleichzeitigkeit der Vorgänge beschleunigend 
auf den Abstieg der Partei.

Vor diesem Hintergrund sind die Reaktionen 
der Parteiführung auf das Karlsruher Urteil 
einzuordnen. In der Parteizeitung Deutsche 
Stimme des Jahres 2017 lassen sich drei zen-
trale Rahmungen des Urteils erkennen. Die 
Partei zeigte sich – erstens – bemüht, das 
Nicht-Verbot als Erfolg für sich zu reklamieren, 
und stellte überdies heraus, was sie bereits im 
Laufe des ersten Verbotsverfahrens postuliert 
hatte: Dass es sich nicht um ein faires juris-
tisches Verfahren gegen sie handele, sondern 
um ein abgekartetes politisches Spiel.9 So 
machte der Bundesvorsitzende Frank Franz 
bspw. deutlich, dass mit dem Verbotsverfah-
ren die „undemokratische Hexenjagd gegen 
uns Nationaldemokraten“10 nicht enden werde, 
doch sei die NPD „die einzige Partei, die trotz 
der geballten Kräfte, die uns verbieten wollen, 
nicht verboten werden konnte“. Für die Gründe 
würden sich später nur noch Fachkreise inter-
essieren, schreibt Franz weiter und fügt hinzu: 
„Dieses Verfahren ist nicht juristisch, sondern 
politisch begründet. Mit der NPD sollen alle 
heimattreuen Gedanken auf den politischen In-
dex.“ Man gibt sich folglich als Opfer einer auf 
Dauer gestellten politischen Kampagne.

Die NPD sei weder gewalttätig, noch habe sie 
die Absicht, die verfassungsmäßige Ordnung 
Deutschlands zu beseitigen, heißt es darü-
ber hinaus. Aus diesem Grund sei das Urteil 

9 Vgl. Meier, Horst: Verbot der NPD – ein deut-
sches Staatstheater in zwei Akten. Analy-
sen und Kritik 2001–2014, Berlin 2015.

10 Deutsche Stimme, Jg. 41 (2017), H. 1, S. 1.

– zweitens – als ein gegen das eigentliche 
Volk, gegen den eigentlichen Souverän gerich-
teter Angriff zu interpretieren. Der NPD-Vorsit-
zende führt dazu aus: „[…] der Bezug auf den 
ethnischen Volksbegriff verletze die Menschen-
würde, stellt nichts anderes als eine Kriegser-
klärung an das deutsche Volk dar.“11 Es sei zu 
befürchten, „daß der positive Bezug auf das 
Volk zur grundsätzlichen Verfassungswidrigkeit 
stilisiert und damit kriminalisiert wird“12. Auch 
der Prozessbevollmächtigte der NPD und Chef-
redakteur der Deutschen Stimme, Peter Schrei-
ber, moniert, dass der Volksbegriff „naturge-
mäß auch ein biologischer Begriff“13 sei. Das 
Verfassungsgericht reduziere das Volk jedoch 
„auf den Besitz eines Stückes bedruckten Pa-
pieres, das je nach politischer Wetterlage mehr 
oder weniger wahllos an Angehörige anderer 
Kulturkreise ausgehändigt“14 werde. Der „Be-
völkerungsaustausch“ sei nun höchstrichter-
lich zum Verfassungsprinzip erhoben worden, 
empört sich der Hausjurist der Partei, „mit 
dem Ergebnis des biologischen Aussterbens 
des deutschen Volkes“15. Dagegen wehre sich 
die NPD, gewissermaßen stellvertretend für alle 
„volkstreuen Vereinigungen“16, auf die künfti-
ge Verbotsverfahren aus denselben Gründen 
zukommen könnten. Schneider, der gemeinsam 
mit Frank Franz in den jüngsten Ausgaben das 
zentrale Autoren-Duo bildet, schreibt dazu: 
„Deutschland soll abgeschafft werden, das wis-
sen wir nicht erst seit Sarrazin. Doch jetzt ist 
seine Abschaffung zum Staatsziel geworden. 
Mir scheint, der Kampf um die Existenz des 

11 Franz, Frank: Sozial. National. Legal, in: Deut-
sche Stimme, Jg. 41 (2017), H. 2, S. 1.

12 Ebd., S. 2.

13 Schreiber, Peter: Ja zu Deutsch-
land – Ja zum deutschen Volk!, in: Deut-
sche Stimme, Jg. 41 (2017), H. 5, S. 12.

14 Ebd.

15 Ebd.

16 Schreiber, Peter: „Nach diesen Maßstä-
ben ist der Verbotsantrag …“, in: Deut-
sche Stimme, Jg. 41 (2017), H. 2, S. 12.
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deutschen Volkes tritt in seine entscheidende 
Phase.“17 Trotz allem bzw. aus diesem Grund: 
Am „Abstammungsprinzip“ wolle und werde 
die NPD festhalten – jetzt erst recht.18

Programmatisch kündigt der Parteivorsitzende 
– drittens – an, die „Anschlussfähigkeit“ der 
Partei in den Vordergrund rücken zu wollen, 
„die sogenannte Graswurzelarbeit“, wie es der 
NPD-Chef nennt, müsse vorangetrieben wer-
den. Er schreibt: „Wir müssen hart sein, dürfen 
bei der Formulierung unserer Ziele aber nicht 
skurril wirken.“19 Organisatorisch wolle man den 
„Ausbau unseres Fundaments auf kommuna-
ler Ebene in den Kreisverbänden“ fördern; für 
Franz „die Grundvoraussetzung für stabile Lan-
desverbände“. Thematisch-inhaltlich soll „die 
Herstellung der vollständigen Selbstbestimmt-
heit“ im Wahlkampf und darüber hinaus betont 
werden. Der NPD-Chef schreibt: „Wir wollen 
nicht Befehlsempfänger, sondern ein freies und 
selbstbestimmtes Volk sein.“20 Zudem solle 
die Partei „die soziale Frage wieder deutlich 
stärker akzentuieren“21. Es beginne eine neue 
Zeit. Das Scheitern des Verbotsverfahrens habe 
„viele Mitglieder und Aktivisten regelrecht be-
flügelt“22. Am Ende des Jahres, so Franz, werde 
man finanziell konsolidiert sein und „organisa-
torisch eine stets kurzfristig abrufbare Kampa-
gnenfähigkeit vorweisen“23.

17 Schreiber, Peter: „Nach diesen Maß-
stäben ist der Verbotsantrag …“.

18 Vgl. DS-Gespräch mit Frank Franz: „Deutschland 
ist das Land und die Heimat der Deutschen!“, 
in: Deutsche Stimme, Jg. 41 (2017), H. 7, S. 4.

19 Franz: Sozial. National. Legal, S. 2.

20 DS-Gespräch mit Frank Franz: „Deutschland ist 
das Land und die Heimat der Deutschen!“, S. 3.

21 Ebd.

22 DS-Gespräch mit Frank Franz: „Was uns nicht 
verbietet, macht uns nur noch stärker!“, in: Deut-
sche Stimme, Jg. 41 (2017), H. 3, S. 3 f., hier S. 4.

23 Ebd.

Ordnen wir diese drei Rahmungen, entsteht 
ein uneinheitliches Bild, das zwischen Wan-
del und Kontinuität changiert. Denn die Pose 
einer vom Staat verfolgten Partei gehört zu 
den Leiterzählungen der NPD – letztlich fast 
seit ihrer Gründung. Die Bekundungen, künf-
tig und prinzipiell am „Abstammungsprinzip“ 
festhalten zu wollen, bestätigen inhaltlich 
letztlich das Karlsruher Urteil, das die ethni-
sche Ausgestaltung des Volksbegriffes der NPD 
als konstitutionell für die Partei herausstellte. 
Das Postulat der Herstellung von „Anschluss-
fähigkeit“ hingegen konterkariert vorhandene 
Abgrenzungs- und Radikalisierungsbestre-
bungen, die sich nicht nur intern abzeich-
nen, sondern auch formal-öffentlich bspw. in 
Personalentscheidungen auf dem Saarbrücker 
Bundesparteitag im März 2017 ihren Ausdruck 
fanden. Mit dem Thüringer Thorsten Heise war 
ein Vertreter des radikaleren Parteienflügels bei 
der Vorstandswahl gegen den innerparteilich 
als gemäßigt geltenden saarländischen Partei-
chef Franz angetreten und unterlag mit 69 zu 
102 Stimmen. Hier könnte im Ansatz bereits zu 
erkennen gewesen sein, was der Partei künftig 
bevorstehen könnte: nämlich inhaltlich radi-
kalere Ausrichtungen und Positionierungen, 
Bestrebungen, die Partei dezidiert und deutlich 
erkennbar rechts von der AfD zu positionieren, 
sie weiter zu öffnen für derzeit nur leicht ver-
bundene subkulturell auftretende Szenen und 
Milieus, die in den vergangenen Jahren zur 
NPD auf Distanz gegangen sind. Ausgemacht 
ist das freilich nicht. Die darniederliegende 
Partei ist vielmehr und gezwungenermaßen 
suchend; wobei der bevorstehende Bundes-
tagswahlkampf zunächst noch disziplinierende 
Wirkung auf ihre Entwicklung haben dürfte, 
die inneren Fliehkräfte noch mindert.24 Wobei 
die Partei vermutlich noch weniger als zuletzt 
ohnehin schon auf den Straßen präsent sein 
wird. Aktivisten halten den „metapolitischen 

24 Vgl. Kopke, Christoph: Die extreme Rech-
te als Wahlkampfakteur, in: Virchow, Fa-
bian et al. (Hrsg.): Handbuch Rechtsextre-
mismus, Wiesbaden 2016, S. 225–256.
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Krieg“ zunehmend für bedeutsam, wie nieder-
sächsische Parteikader mitteilen. Zwar stehe 
dann auch der „parlamentarische Kampf“ an, 
zunächst aber eben der metapolitische. Das 
„Rumreiten auf alte[n] politische[n] Siege[n] 
und Prozesse[n] oder auf alte[n] politische[n] 
Kader[n]“ sei einer der „Hauptfehler vergan-
gener Jahre“ gewesen, die man hinter sich 
zu lassen gedenke. Man arbeite, so teilt ein 
niedersächsischer Aktivist per Mail mit, bun-
desweit an „Analysen, die in der Gründerstadt 
der NPD zentral zusammengefasst werden“. 
In diesem Zusammenhang seien klassische 
„Lautsprecherrundfahrten“ bloß noch „Reste 
der alten Strategie“. Beruhigen muss das nicht.

In Niedersachsen, wo sich die NPD im November 1964 
gegründet hat, zählt die Partei aktuell noch etwa 340 Mit-
glieder. Im September 2016 errang sie bei der Kommu-
nalwahl landesweit gerade einmal 17 Mandate. Konnte 
die Partei 2011 noch acht Sitze in den niedersächsischen 
Kreistagen für sich gewinnen, war es fünf Jahre später 
bloß noch ein Sitz (Kreistag Helmstedt, Adolf Preuß). Im 
Kreis Göttingen hat sie nur einen Mandatsträger: Mi-
chael Triebel, Ratsmitglied der Stadt Bad Lauterberg. Im 
Mai 2017 fand in Petersdorf der niedersächsische Lan-
desparteitag statt, auf dem Manfred Dammann zum neu-
en Landeschef gewählt wurde und damit Ulrich Eigenfeld 
ablöste. Dammann war bereits Mitglied des Landesvor-
standes und „Politischer Organisationsleiter“. Mit Nord-
landTV betreibt er ein Onlineportal, das u. a. die letzten 
Aufnahmen von Horst Mahler vor seinem Haftantritt im 
April 2017 zeigte.

Dr. Lars Geiges, geb. 1981, 
ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Göttinger 
Institut für Demokratiefor-
schung. Seit 2016 arbeitet 
er für die Forschungsstelle 

zur Analyse politischer und 
religiöser Extremismen in 

Niedersachsen (FoDEx) ins-
besondere über die extreme 

Rechte und ihr Umfeld.

Geiges, Lars (2017): Unter Druck. Die NPD nach dem Karlsruher Urteil. In: Demokratie Dialog 1 (2017), S. 54-59.




